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PFLANZLISTE

Bäume für Gehölzbestand und Einzelstellung

I. Wuchsklasse (10-25m)
Acer platanoides Spitzahorn
Betula pendula Hängebirke
Populus tremula Aspe / Zitterpappel
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde

II. Wuchsklasse (10-15m) für Gehölzpflanzungen und private Grundstücke
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus pinnatifida Weißdorn
Salix caprea Salweide
Sorbus aucuparia Eberesche

Obstgehölze
Malus domestica Kultur-Apfel
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus domestica Zwetschge
Prunus padus Traubenkirsche
Pyrus communis Kultur-Birne
Sorbus aria Mehlbeere

Sträucher für wilde und geschnittene Hecken und Anpflanzungen

Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn
Frangula alnus Faulbaum
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa arvensis Feldrose
Rosa canina Hundsrose
Rubus idaeus Himbeere
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Viburnum opulus Wasser-Schneeball

Kletter- und Schlingpflanzen für Fassadenbegrünung und Zäune

Selbstklimmend
Hedera helix Efeu
Parthenocissus quinquefolia "Engelmannii" Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" Wilder Wein

Rankhilfe erforderlich
Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde
Clematis in Arten und Sorten Waldrebe
Humulus lupus Hopfen
Lonicera in Arten und Sorten Geissblatt
Polygonum aubertii Knöterich
Rosa in Arten und Sorten Kletterrose
Wisteria sinesis Blauregen

Liste erweiterbar

8. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB)

Im Planungsgebiet sind die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen 
entsprechend festgesetzt.

9. Örtliche Bauvorschriften/ gestalterische Festsetzungen

Als Dachformen sind Sattel-, Walm-, Pult- und Flachdächer bei den Haupt- und Nebenge-
bäuden zulässig. Die Dachneigung liegt zwischen 0° - 52°. Flachdächer mit einer Dachnei-
gung bis 5° sind zu begrünen.
Aufgrabungen vom natürlichen Gelände dürfen max. 0,80 m betragen, ausgehend vom 
natürlichen Gelände. Abgrabungen dürfen max. 1,50 m betragen, ausgehend vom natürli-
chen Gelände.
Einfriedungen dürfen 1,50 m Höhe nicht überschreiten. Maschendrahtzäune sind straßen-
seitig unzulässig und bei Anordnung an der seitlichen und hinteren Grenze nur bei Hinter-
pflanzung zulässig.
Die Anlage von Flächen mit Stein-, Schotter-, Kies- oder ähnlichen Materialschüttungen ist 
mit Ausnahme einer maximal 0,50 m breiten Gebäudetraufe nicht zulässig. Auch reine 
Folienabdeckungen sind unzulässig, Teichfolien sind nur bei permanent wassergefüllten 
Gartenteichen zulässig.
Solar- und Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich zulässig. Bei geneigten Dächern sind 
diese   zu integrieren oder direkt mit gleicher Neigung aufzusetzen. Eine Aufständerung ist 
nur bei Flachdächern mit einer Dachneigung bis 5° zulässig. Zur Außenwand sowie zum 
First und zu den Trauf- und Giebelkanten des Daches ist ein Mindestabstand der Anlagen 
von 20 cm einzuhalten.

10. Artenschutz

Maßnahmen zur schonenden Bauausführung, zur Vermeidung und Minimierung
Schonende Bauausführung

- Baufeldbeschränkung: Die Gehölzrodung, d.h. das Fällen bzw. Entfernen von 
Bäumen und Sträuchern, ist auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken.

- Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im Außenbereich (Stand 
der Technik, z.B. LED-Lampen für die Beleuchtung), deren Abstrahlung nach unten 
gerichtet ist.

Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzung und Tötung von Fledermäusen und 
Vögeln: Bauzeitenregelung zur Gehölzrodung

- Fällen der Gehölze nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtperiode der Vögel und 
außerhalb möglicher Quartiernutzung von Fledermäusen - ausschließlich zwischen 
Oktober und Ende Februar. Bei Fällen zu einem anderen Zeitpunkt müssen Vogel-
bruten oder eine Quartiernutzung durch Fledermäuse fachgutachterlich ausge-
schlossen werden.

Ökologische Baubegleitung

- Ökologische Baubegleitung beim Umbau, Abriss und Neubau von Gebäuden.

Textliche Hinweise

Grünordnung

Ganz allgemein bestehen für das Planungsgebiet folgende Hinweise zur Gestaltung von 
Grünflächen:
- Auf den für eine Bebauung vorgesehenen Grundstücken sind die hier vorhandenen 

Bäume und Sträucher grundsätzlich zu erhalten. Sofern einzelne Bäume oder Sträu-
cher auf den für eine Bebauung vorgesehenen Grundstücken aufgrund baulicher 
Vorhaben nicht erhalten werden können, sind diese gleichwertig innerhalb des jewei-
ligen Grundstücks zu ersetzen.

- Die nicht überbauten Flächen der wohnlich genutzten Grundstücke sind zu begrünen.
- Zur freien Feldflur hin ist auf den wohnlich genutzten Grundstücken eine dichte Be-

pflanzung mit heimischen standorttypischen Bäumen und Sträuchern innerhalb eines 
5,00 m breiten Grünstreifens vorzusehen (siehe Pflanzliste).

- Pro 200 qm Grundstücksfläche ist auf den nicht überbauten Grundstücksteilen ein 
hochstämmiger standorttypischer Baum zu pflanzen und zu erhalten (siehe Pflanz-
liste). Vorhandene Bäume können auf das Pflanzgebot angerechnet werden.
Bezüglich der Mindestqualität der zu pflanzenden Bäume gelten folgende Vorgaben:
Laubbäume: H. 3xv. m.Db. 14-16
Obstbäume: H. 3xv. m.Db. 10-12

- Einfahrten und Wege sind wasserdurchlässig auszubilden, z.B. mit Schotterrasen, 
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteinen o.ä.

Wasserabfluss

Niederschlagswasser von Dächern soll nicht in die Kanalisation eingeleitet werden, sondern 
über Sickeranlagen dem Grundwasser zugeführt bzw. in Zisternen gesammelt und z.B. zur 
Gartenbewässerung genutzt werden.

Richtfunkverbindungen

Über dem östlichen Teil des Planungsgebiets verlaufen die Richtfunkverbindungen 
418555807, 418555812 und 418550435 der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in 
einem vertikalen Korridor von ca. 52 m und 83 m über Grund.

Textliche Festsetzungen

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan „Mühlsteige“ vom 30.08.1979 in der Fassung der 3. 
Änderung vom 30.03.2001 enthaltenen Festsetzungen werden durch folgende Festsetzun-
gen der 5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ ersetzt:

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO)

Im Planungsgebiet wird ein „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festge-
setzt. Zulässig sind die gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen. Aus-
nahmsweise können die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 1 bis 4 BauNVO, nicht jedoch 
die Nutzung gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO zugelassen werden.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) im Planungsgebiet beträgt allgemein 0,4. Die Geschossflä-
chenzahl (GFZ) beträgt allgemein 0,8.
Bezüglich der Höheneinstellung wird die Höhe der zur Erschließungsstraße hin orientierten 
Außenwand der Hauptgebäude im Planungsgebiet wie folgt beschränkt:
- auf max. 7,00 m: nördlich und westlich des Döhlenwegs, westlich der Straße „Am 

Stelzersgraben“
- bergseitig auf max. 7,00 m: südlich der Altenbergstraße, südlich der Kapellensteige, 

südlich der Mühlsteige, südlich der Neubaustraße (westlicher und mittlerer Abschnitt), 
südlich der Schlesierstraße (westlicher und östlicher Abschnitt), südlich der Sudeten-
straße (westlicher und mittlerer Abschnitt), südlich der Thüringer Straße (westlicher 
Abschnitt)

- bergseitig auf max. 10,00 m: südlich der Danziger Straße, südlich der Friedland-
straße, südöstlich der Neubaustraße (östlicher Abschnitt), südlich der Schlesierstraße 
(mittlerer Abschnitt), südlich der Sudetenstraße (mittlerer und östlicher Abschnitt), 
südlich der Thüringer Straße (östlicher Abschnitt)

- talseitig auf max. 10,00 m: nördlich der Altenbergstraße (östlicher Abschnitt), nördlich 
des Gertholzwegs (östlicher Abschnitt), nördlich der Kapellensteige, nördlich der 
Mühlsteige (mittlerer und östlicher Abschnitt), nördlich der Neubaustraße (östlicher 
Abschnitt), nördlich der Schlesierstraße, nördlich der Sudetenstraße, nördlich der 
Thüringer Straße

- talseitig auf max. 13,00 m: nördlich der Altenbergstraße (westlicher Abschnitt), nörd-
lich des Gertholzwegs (westlicher Abschnitt), nördlich der Mühlsteige (westlicher und 
östlicher Abschnitt), nördlich der Neubaustraße (westlicher und mittlerer Abschnitt), 
nördlich der Obernbreiter Straße, nördlich der Sommerleite

- talseitig auf max. 16,00 m: nördlich der Neubaustraße (mittlerer Abschnitt).

Die in den einzelnen Straßenabschnitten geltenden Beschränkungen der Wandhöhe sind in 
der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet und durch Geländeschnitte zusätzlich er-
läutert. Die Wandhöhe ist definiert als das Maß von der Straßenoberkante der Erschlie-
ßungsstraße bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut in der Mitte des Gebäudes. 
Für Grundstücke mit doppelter Erschließung (z.B. Eckgrundstücke) gilt als Erschließungs-
straße jeweils die Straße, an der die Hausnummer des Gebäudes im Katasterplan verzeich-
net ist.
Für Garagen wird die Wandhöhe in weitgehend ebenem Gelände auf max. 3,00 m be-
schränkt. In hängigem Gelände wird die Wandhöhe der Garagen bergseitig auf max. 3,00 m 
sowie talseitig auf max. 4,50 m beschränkt. Bezugspunkt ist die Straßenoberkante der Er-
schließungsstraße in der Mitte der Garage.

3. Bauweise/ überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 2a BauGB; 
§§ 22 u. 23 BauNVO)

Im Planungsgebiet wird die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.
Im Planungsgebiet ist allgemein eine Einzelhaus- oder Doppelhausbebauung zulässig. 
Abweichend davon ist in den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Berei-
chen auch eine Reihenhausbebauung zulässig. Die maximal überbaubare Grundstücks-
fläche für Hauptgebäude ist durch eine Baugrenze festgesetzt.
Hinsichtlich der einzuhaltenden Abstände gilt abweichend von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO 
folgende Regelung: Die Abstandsfläche im Planungsgebiet beträgt 1 H, mindestens jedoch 
3 m. Vor bis zu zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge genügen in diesen 
Fällen 0,5 H, mindestens jedoch 3 m, wenn das Gebäude an mindestens zwei Außenwän-
den Satz 1 beachtet.

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die im Planungsgebiet vorhandenen Straßen und Gehwege sind in der Planzeichnung als 
öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Die Flächen für das Parken von Fahrzeugen sind in 
der Planzeichnung als öffentliche Parkflächen festgesetzt.

5. Versorgungsflächen/ Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. 13 BauGB)

Im Planungsgebiet sind die vorhandenen bzw. geplanten Umformstationen als Versorgungs-
flächen festgesetzt.
Darüber hinaus sind im Planungsgebiet die Leitungen verschiedener Versorgungsträger als 
unterirdische Versorgungsleitungen nachrichtlich übernommen.

6. Stellplätze/ Garagen (§ 12 BauNVO)

Im Planungsgebiet sind Stellplätze und Garagen für den durch die zulässige Nutzung verur-
sachten Bedarf auch außerhalb der für Hauptgebäude festgesetzten Baugrenzen zulässig. 
Vor der Garage ist unter Berücksichtigung des Geländes eine Rampe vorzusehen. Die An-
zahl der erforderlichen Stellplätze je Wohneinheit beträgt 1,5.

7. Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Im Planungsgebiet sind untergeordnete Nebenanlagen auch außerhalb der für Hauptgebäu-
de festgesetzten Baugrenzen zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck der im „Allgemeinen 
Wohngebiet“ (WA) gelegenen Grundstücke nicht widersprechen und dem Nutzungszweck 
der Grundstücke selbst dienen.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Zeichnerische Festsetzungen

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauBG, §§ 16-21 BauNVO)

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB, 
§§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
Zeichnerische Hinweise / nachrichtliche Übernahmen

Flurstück mit Flurnummer

Grenze der Gemarkung

Öffentliche Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, § 12 BauNVO)
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Allgemeines Wohngebiet (WA)
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PP
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Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Markbreit hat in seiner Sitzung am 08.04.2019 die Einleitung des Ver-
fahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ beschlossen. Der Beschluss 
wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 16.04.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 
5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ in der Fassung vom 08.07.2021 fand in der 
Zeit vom 23.08.2021 bis einschließlich 20.09.2021 statt.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ in 
der Fassung vom 08.07.2021 fand in der Zeit vom 23.08.2021 bis einschließlich 20.09.2021 
statt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom 
16.08.2021 beteiligt und dabei ergänzend aufgefordert, sich auch zum erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes zu äußern.

Darüber hinaus wurden auch die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Öffentliche Auslegung

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den Entwurf der 5. Änderung des 
Bebauungsplans „Mühlsteige“ mit Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht in der 
Fassung vom 29.10.2021 erfolgte in der Zeit vom 17.12.2021 bis einschließlich 17.01.2022 
und nochmals in der Zeit vom 14.02.2022 bis einschließlich 16.03.2022 zu jedermanns 
Einsicht in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit (Bekanntmachung 
am 06.12.2021 bzw. 07.02.2022).

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 
BauGB mit Anschreiben vom 08.12.2021 parallel von der öffentlichen Auslegung 
benachrichtigt und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt.

Satzungsbeschluss

Die Stadt Marktbreit hat mit Beschluss des Stadtrats vom 13.06.2022 die 5. Änderung des 
Bebauungsplans „Mühlsteige“ mit Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht in der 
Fassung vom 31.05.2022 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Marktbreit, den ...............................
(Siegel)

                      
........................................................
Harald Kopp, 1. Bürgermeister

Ausgefertigt:

Marktbreit, den ...............................
(Siegel)

                      
........................................................
Harald Kopp, 1. Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplans

Der Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ mit Planzeich-
nung, Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 31.05.2022 wurde am 
.................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Bebauungsplan-
änderung mit Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den 
üblichen Dienststunden in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über deren Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Die Bebauungsplanänderung ist damit rechtskräftig. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen.

Marktbreit, den ...............................
(Siegel)

                      
........................................................
Harald Kopp, 1. Bürgermeister
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5. Änderung des Bebauungsplans „Mühlsteige“ 
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